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Nr. des
Zeichens

Beschreibung der Zeichen Darstellung der Zeichen

Nachstehend aufgeführte Zeichen 
und Lichter gelten nur auf dem Wasserweg 

No wo Warpno—Altwarp

30 65/1 Schlepper mit mehreren Anhängen, bei einer
Gesamtlänge des Schleppzuges über 180 m:

bei Nacht: Außer den sonstigen Lichtern 
ein drittes weißes helles Topplicht.

31 65/2 Manövrierunfähige Fahrzeuge:

bei Tage: Zwei schwarze Bälle,
bei Nacht: Außer den sonstigen Lichtem zwei 

rote Lichter an Stelle der weißen,

32 66 Fahrtlichter segelnder oder geschleppter 
Fahrzeuge:

bei Nacht: Seiten- und Hecklichter ohne Topp
lichter,

33a 68/2 Wegerecht:

bei T a g e :
a) gemäß Ziff. 1): zwei schwarze Zylinder 

am Topp,
b) gemäß Ziff. 2): ein schwarzer Zylinder am 

Topp,

33b 68/2 bei N a c h t :

Außer den Seiten- und Hecklichtern
a) gemäß Ziff. 1): ein rotes Licht,
b) gemäß Ziff, 2): zwei weiße Lichter,

/


